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Annahmerichtlinien/Eigenheim 
 
Versicherungssummen-Limits: 
 Eigenheime über EUR 1.500.000,00 
 
Anfragepflichtiges Geschäft: 
 Eigenheime über 200 m² verbaute Fläche bis max. 1/3 gewerbliche Nutzung 
 Risken die nicht ganzjährig mit Löschfahrzeugen erreichbar sind und Risken in exponierter Lage 

(z.B. gefährdete Gebirgslage, Steilhang, Bergrücken, Gipfel usw.) 
 Ehemalige Landwirtschaften, Bauernhöfe und dgl. 

(Aufgrund der Komplexität der Versicherungssummenermittlung sind die Bewertungen von 
ehemaligen Landwirtschaften, Bauernhöfe und dgl. anfragepflichtig. Die Bewertung wird von der 
Fachabteilung durchgeführt) 

 
Nicht versichert werden: 
 Gebäudeanteile (Nachversicherungssummen) werden nicht gezeichnet 
 Eigenheime die von einem Versicherer abgelehnt, gekündigt oder einvernehmlich gelöst wurden 
 Eigenheime die bereits von einem Katastrophenschaden betroffen waren 
 Gebäude, die zu einer Landwirtschaft bzw. Nebenerwerbslandwirtschaft gehören 
 Besonders gefährdete Risken wie z.B. Jagd-, Ski-, Schutz- und Almhütten 
 Wohnwagen/Mobilheime 
 Risken im Ausland 
 Gebäude in äußerst schlechtem Bauzustand 
 Glashäuser, Gewächs- und Treibhäuser 
 Traglufthallen und Zeltrisken 
 Booten, Yachten, Zelten und dgl. 
 
 
 
Annahmerichtlinien/Haushalt 
 
Versicherungssummen-Limits: 
 Haushaltversicherungssumme über EUR 291.000,00 
 Safe/Kasseninhalt bei entsprechendem Sicherheitsgrad bis max. EUR 75.000,00 
 
Anfragepflichtiges Geschäft: 
 Haushalte über 200 m²  Wohnnutzfläche bis max. 1/3 gewerbliche Nutzung 
 Risken die nicht ganzjährig mit Löschfahrzeugen erreichbar sind und Risken in exponierter Lage 

(z.B. gefährdete Gebirgslage, Steilhang, Bergrücken, Gipfel usw.) 
 Safe/Kasseninhalt bei entsprechendem Sicherheitsgrad über EUR 15.000,00 
 
Nicht versichert werden: 
 Haushalte die von einem Versicherer abgelehnt, gekündigt oder einvernehmlich gelöst wurden 
 Haushalte die bereits von einem Katastrophenschaden betroffen waren 
 Besonders gefährdete Risken wie z.B. Jagd-, Ski-, Schutz- und Almhütten  
 Inhalte von Wohnwagen/Mobilheime 
 Risken im Ausland 
 Inhalte von Glashäuser, Gewächs- und Treibhäuser 
 Inhalte von Traglufthallen und Zeltrisken 
 Inhalte von Booten, Yachten, Zelten und dgl. 
 
 


